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Stand: 01.06.2021

Coronavirus & Hamburger KiTa's
Familieneigenanteile Januar 2021
Sozialbehörde KiTa-Briefe 01.02.2021, 17. 03.2021, 31.03.2021,
15.04.2021 und 27.05.2021

Behörde
Behördenmitteilungen
Mit diversen Schreiben informierte die Sozialbehörde alle Hamburger Kita-Träger über

die Aussetzung der Elternbeiträge (Familieneigenanteile, FEA) im Jahr 2021.

Eltern mussten bis auf Weiteres keine Elternbeiträge bezahlen.

Die Sozialbehörde hat den Kita-Trägern die zu zahlenden Familieneigenanteile im
Wege von Vorschüssen ausgezahlt.

Die Kita-Träger sind gehalten, bereits eingezogene Beiträge zu erstatten bzw. auf

deren Einzug zu verzichten.

Aufgrund der Bekanntmachung als Allgemeinverfügung werden keine neuen Bescheide
erstellt. Die Sozialbehörde hat bereits alle Elternbeiträge „technisch auf null gesetzt“.

Bescheide
Die Leistungsabrechnung für den Januar (erfolgt Ende April), erfolgt ohne Abzug von

Elternbeiträgen für den Zeitraum 11.01. bis 31.01.2021.

Die Leistungsabrechnung für den Februar (erfolgt Ende Mai), erfolgt ohne Abzug von

Elternbeiträgen für den Zeitraum 01.02. bis 28.02.2021.

Die Leistungsabrechnung für den März (erfolgt Ende Juni), erfolgt ohne Abzug von

Elternbeiträgen für den Zeitraum 01.03. bis 31.03.2021.

Die Leistungsabrechnung für den April (erfolgt Ende Juli), erfolgt ohne Abzug von

Elternbeiträgen für den Zeitraum 01.04. bis 30.04.2021.

Die Leistungsabrechnung für den Mai (erfolgt Ende August), erfolgt ohne Abzug von

Elternbeiträgen für den Zeitraum 01.05. bis 31.05.2021.

Die Leistungsabrechnung für den Juni (erfolgt Ende September), erfolgt ohne Abzug

von Elternbeiträgen für den Zeitraum 01.06. bis 06.06.2021.

Zusammenfassung
Betroffen sind nur die vollständigen Familieneigenanteile. Ausgenommen von der

Erstattung sind Beiträge für Leistungen außerhalb des Kitagutscheinsystems
(Zusatzangebote).

Für den Zeitraum 01-10. Januar 2021 sind FEA zu zahlen.

Für den Zeitraum 11. Januar bis 06. Juni 2021 sind keine FEA zu zahlen.

Ab dem 07.06.2021 sind die FEA wieder von den Eltern zu zahlen.
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KiTa
KiTa-Träger müssen entscheiden
1. In welchem Umfang Beiträge erstattet, bzw. nicht erhoben werden sollen. Bitte beachten

Sie, dass die Rückzahlung der Elternbeiträge zu einem Liquiditätsabfluss in Ihrer

Einrichtung führt, der bis zu einer Ausgleichszahlung der Sozialbehörde ggf. nicht

kompensiert werden kann.

2. Die Berechnungsvorgaben der Sozialbehörde ergeben Erstattungsanteile des FEA

für den 11.-31. Januar iHv. 21/31 (67,74 %),

für den 01-28. Februar iHv. 28/28 (100,00 %),

für den 01-31. März iHv. 31/31 (100,00 %),

für den 01-30. April iHv. 30/30 (100,00 %),

für den 01-31. Mai iHv. 31/31 (100,00 %),

für den 01-06. Juni iHv. 6/30 (20,00 %).

3. Umsetzungsweg
Werden die KiTa-Gutscheine über eine KiTa-Software (Ki ON, nbKiTa, SOAL Kit,

usw.) verwaltet, sollten zunächst die Hinweise der Anbieter abgewartet werden.

Haben Sie StuFi mit der KiTa-Gutscheinverwaltung inkl. deren

Lastschriftenvorbereitung beauftragt, stimmt StuFi das Vorgehen direkt mit Ihnen ab.

Bei Selbstverwalten der KiTa-Gutscheine kann StuFi Sie individuell unterstützen.

4. Über die grundsätzliche Erstattungsentscheidung hinaus, muss bei unausgeglichenen
Elternkonten die derzeit

einen Habensaldo haben (= Konto ist bereits von Eltern überzahlt)

entschieden werden, ob nur die "Corona-Gutschrift" oder eine Gesamtgutschrift (inkl.

der bereits bestehenden Überzahlung) erfolgen soll;

einen Sollsaldo haben (= es sind insgesamt Forderungen ggü. Eltern offen)

entschieden werden, ob die Corona-Gutschrift trotz offener Forderungen erfolgen oder

die Corona-Gutschrift mit der offenen Forderung verrechnet werden soll.
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Simba
Für Nutzer der Simba-Anbindung haben wir nachfolgend alle Informationen zur Umsetzung

zusammengetragen.

Grundeinstellung
Wenn eine Erstattung von FEA per Überweisung erfolgen soll, muss unter

Stammdaten \ Mandant \ Zahlungsverkehr \ Einst. Zahlungsverkehr

auf der Registerkarte "2 SEPA-ZV" das "Verfahren bzgl. Gutscheinverrechnung"

auf "Gutschriften per Überweisung regulieren (SEPA-Standard)" eingestellt werden.

Diese Grundeinstellung muss nach Corona wieder zurückgesetzt werden!

OP-Verwaltung
Für die Umsetzung der Entscheidungen bei unausgeglichenen Elternkonten (siehe oben

unter 4.)
1. müssen Sie zunächst über die OP-Nummer der "Corona-Gutschrift" entscheiden, ob

eine Verrechnung mit anderen Forderungen bzw. Überzahlungen stattfinden soll.

Entscheidend ist nicht der gesamte Kontensaldo eines Elternkontos, sondern der Saldo

der einzelnen OP-Nummern.
2. In der Abwicklung des Zahlungsverkehrs können Sie darüber hinaus andere

Überzahlungen von der Überweisung ausnehmen.

3. Im Testmandanten 99 haben wir Ihnen in 03/2020 auf den Konten 20001 bis 20003 alle

drei Fälle zur Ansicht dargestellt.
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